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Allgemeine

Schweizerische Militärzeitung.
Organ der schweizerischen Armee.

XLII. Jahrgang. Der Schweizerischen Militärzeitschrift LXil. Jahrgang.

Nr. 3*. Basel, 12. September. 189«.
Erscheint wöchentlich. Preis per Semester franko durch die Schweiz Fr. 4. Bestellungen direkt an „Benno Schwabe,

Verlagsbuchhandlung In Basel". Im Auslande nehmen alle Postbureaux und Buchhandlungen Bestellungen an.
Verantwortlicher Redaktor : Oberst von Elgger.

Inhalt: Versammlung der Verwaltungs-Offiziere der VII. Division, den 23. August in Wyl. — v. Müller: Der
Krieg zwischen China und Japan 1894/95. — Frhr. v. Malzahn: Taktisches Notizbuch. — v. Sternegg: Schlachten-
Atlas des neunzehnten Jahrhunderts von 1828—1885. — Schaible : Standes- und Berufspflichten des deutschen Offiziers.
— Frodien: Plan im Masstab 1:25,000, darstellend den Angriff und die Verteidigung der Forts einer modernen
Festung.—M. Ritter v. Brnnner: Leitfaden für den Unterricht in der beständigen Befestigung. — B. v. Öttingen:
Über die Pferdezucht in den Vereinigten Staaten von Amerika. — Eidgenossenschaft: Instruktionsoffiziere. Pferde-
rations-Berechtigung. Schiesschule. Urlaub. Russendenkmal. Zürich: "Winkelriedstiftung. — Ausland: Deutsehland:

Fremde Offiziere. Die vierten Bataillone. Typhusepidemie. XV. Armeekorps. Unwetter. Bayern: Fahrrad.
Frankreich : Über den Namen des Gefängnisses von Mazas. Strategische Eisenbahn. Bezug von Revolverpatronen.
Belgien: Reformgesetz. Russland: Festungs-Infanterie-Regiment. — Verschiedenes: Patent-Liste. Marschlieder.

Versammlung der Verwaltungs-Offiziero
der VII. Division, den 23. August

in Wyl.

Zur Entgegennahme dienstlicher Mitteilungen
hatten sich die, in der VII. Division eingeteilten
Verwaltungsoffizieie Sonntags den 23. Àugast in

Wyl einzufinden; der Divisions-Kriegskommissär
war so freundlich zu gestatten, dass auch die

übrigen nicht eingeteilten Herren Kameraden des

VII. Divisionskreises, in ihrer Eigenschaft als

Mitglieder des Verwaltungsoffiziers-Vereins VII,
zu einer Tagung eingeladen wurden.

Wir bedauern feststellen zu müssen, dass der

Besuch der Versammlung sehr zu wünschen übrig
liess; was die der in Dienst tretenden Division

VII augehörenden Offiziere anbelangt, so mögen

wohl alle nicht erschienenen sich entschuldigt
haben; doch bewiesen die meisten dieser

Entschuldigungen, dass viele unserer Kameraden

eine Einladung „zur Entgegennahme dienstlicher

Mitteilungen** nicht als „Befehl", sondern als

Konvenienzsache auflassen. — Die nicht der VII.
Division inkorporierten Mitglieder des

Verwaltungsoffiziers-Vereins VII haben vielleicht wegen
des für sie vorgesehenen einzigen Traktandums,

.Beratung des Statutenentwurfes für den Schweiz.

Verwaltungs-Offiziers- Verein * das etwas zu
wohlbekannte Städtchen Wyl nicht aufgesucht; indessen

haben diese Freunde damit manches versäumt, denn

die Mitteilungen dienstlicher Natur waren sehr

interessant und lehrreich auch für diejenigen,
die nicht mit einzurücken hatten.

Herr Oberstlieut. Grütter, Div.-Kriegskom-
missär, behandelte auf Grund des Korpsbefehls

Nr. 2 die Aufgabe der administrativen Organe

sehr eingehend, ergänzte die nicht durchwegs
klaren Paragraphen durch Mitteilungen aus

stattgehabten Konferenzen und bemühte sich, seine

Untergebenen möglichst »au fait* zu bringen.
Seine Intentionen wären vermutlich mehr
durchgedrungen, wenn die einzelnen Herren den
Befehl vorher hätten studieren können; dies war
nicht der Fall und die Menge der verlesenen

Dispositionen hatte nach unserer Beobachtung
direkt nur den Erfolg, dass Jeder sich vornahm
diesen Korpsbefehl vor dem Diensteintritt dann
noch recht gründlich zu studieren. Wir hoffen

gerne, es sei dieses Aktenstück zeitig genug in
die Hände unserer Herren Kameraden gelangt
und es sei ferner allen möglich gewesen, der

meist grossen Tagesordnung zu Hause noch die

zum Studium nötigen kurzen Stunden abzuringen.
Den mehrerwähnten Korpsbefehl Nr. 2 — die

Administration, Verpflegung und Unterkunft
betreffend — könnte man zum Ausgangspunkte
recht interessanter Studien machen; für den

Augenblick sind wir dieser Versuchung entrückt,
da wir ihn nicht besitzen. Zweierlei haben aber
wohl alle Kameraden bei dessen Verlesung sich

sofort gesagt: 1) Was die administrativen
Anordnungen anbelangt, hat der Armeekorpsverband

nur mehr Z w isch en s t eilen aber
a bsolut kei ne einhei 11 ich e Leitung
gebracht. 2) Der direkte Einfluss, die direkte
Mitwirkung der höheren Stellen der Verwaltung
bei der Truppenführung scheint nicht mehr so

intensiv und rationell, wie es bei den früheren
Armee-Divisionen der Fall war.

Wir haben die administrativen Erlasse der

ersten Übung im Armeekorpsverband 1893 vor
uns liegen ; jene Manöver, die wir an unterge-
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